
 

 

 
 

 
 

 
 

Klauselvorschläge für Arbeitsverträge 

Die zur Verfügung gestellten Muster stellen unverbindliche Formulierungsvor-
schläge für bestimmte denkbare Vertragsszenarien dar. Sie sind als Checkliste 
mit Formulierungshilfen zu verstehen, sollen nur eine Anregung bieten und ent-
binden den Verwender nicht von der sorgfältigen eigenverantwortlichen Prü-
fung. Der Verwender kann auch andere Formulierungen wählen. Vor einer 
Übernahme des unveränderten Inhaltes muss daher im eigenen Interesse ge-
nau überlegt werden, ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung 
an die konkret zu regelnde Situation und die Rechtsentwicklung erforderlich ist. 
Die Muster ersetzen keine Rechtsberatung im Einzelfall. 

 

 

Ausschlussfristen 

1. Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und sol-

che, die mit diesem in Verbindung stehen, sind innerhalb von 

drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen 

Vertragspartei geltend zu machen. Ansprüche, die nicht inner-

halb dieser Frist geltend gemacht werden, sind verfallen. 

2. Lehnt die andere Partei den Anspruch ab oder erklärt sie sich 

nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des 

Anspruchs, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von 

drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gericht-

lich geltend gemacht wird. 

3. Ansprüche, die 

a. auf strafbaren Handlungen oder unerlaubten Handlun-

gen bzw., 

b. aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit sowie aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzungen des Arbeitgebers oder seines gesetz-

lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen resultieren so-

wie 

c. Ansprüche der Arbeitnehmerin auf den Mindestlohn 

nach dem Mindestlohngesetz und sonstige nicht abding-

bare gesetzliche Ansprüche 

unterliegen nicht den vorgenannten Ausschlussfristen. 

 
 

 

 


